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Änderung des Bayerischen Jagdgesetzes; 
Abschussplanfreiheit beim Rehwild — Nächste Schritte 

Anlage: 
Arbeitsblatt: Rehwildbejagung ohne Abschussplan — was ist zu tun? 

Sehr geehrte Damen und Herren Jagdvorstände, 

sehr geehrte Damen und Herren Eigenjagdbesitzer, 

sehr geehrte Damen und Herren Revierinhaber, 

die Staatsregierung hat Ende Januar eine Änderung des Bayerischen Jagd-

gesetzes auf den Weg gebracht, die jetzt noch vom Bayerischen Landtag 

beschlossen werden muss. Ein zentraler Punkt ist, dass künftig möglichst 

bereits zum nächsten Jagdjahr bei der Rehwildbejagung auf den behördli-

chen Abschussplan verzichtet werden kann. Ich werbe eindringlich dafür, 

von den neuen Möglichkeiten Gebrauch zu machen und die Rehwildbeja-

gung eigenverantwortlich und selbstbestimmt in die Hand zu nehmen. 

Grundeigentümer und Jäger können am besten beurteilen, wie das Rehwild 

zu bejagen ist. 
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Das Gesetz sieht vor, dass die Entscheidung, ob im jeweiligen Revier von 

der neugeschaffenen Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, bei den Grundbe-

sitzern bzw. den Jagdgenossen liegen soll. Nun gilt es, von Seiten der Be-

teiligten in den Revieren aktiv zu werden und die nötigen Vorbereitungen zu 

treffen. Was jetzt auf Sie — ob in Ihrer Rolle als Jagdvorstand, Eigenjagdbe-

sitzer oder Revierinhaber — zukommt und was zu tun ist, habe ich Ihnen in 

dem anliegenden Arbeitsblatt aufbereitet und zusammengefasst. 

Die Abschussplanfreiheit versetzt die Grundbesitzer und Jäger in die Lage, 

gute Entwicklungen in den Revieren zu stabilisieren, Fehlentwicklungen 

deutlich flexibler und zielgerichteter zu begegnen und sinnvolle Lösungen für 

Wald und Wild zu finden. Die Grundbesitzer und die Jäger vor Ort sind die 

Fachleute für den Wald und das Wild. Deshalb mein Appell an Sie, die Reh-

wildjagd selbst in die Hand zu nehmen. 

Mit freundlichen Grüßen und viel Erfolg bei Ihrer Verantwortung für den 

Wald, das Wild und das an Grund und Boden gebundene Jagdrecht! 

Ihr 
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